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Standort  BW 06    Bretten (Regierungsbezirk Karlsruhe, Region Mittlerer Oberrhein,
Landkreis Karlsruhe)

Konflikt: Der Mittelbereich Bretten zeichnet  sich durch einen immensen Flächenverbrauch in den letzten Jahren aus. Ein 
großes Gewerbegebiet wurde auf guten Ackerböden und wertvollen Bereichen für die Natur ausgewiesen und in einzelnen 
Bauabschnitten verwirklicht. Dazu war ein auch ein Zielabweichungsverfahren erforderlich.
Die neuesten Pläne sehen eine Erweiterung des Gewerbegebietes nach Osten vor. Hierzu müssten 22 Hektar Mischwald, der im 
Regionalplan als Schutzbedürftiger Bereich für die Erholung und teilweise als Schutzbedürftiger Bereich für die Forstwirtschaft
ausgewiesen ist, abgeholzt werden. Teile des •RüdtwaldesŽ sind in der Waldfunktionenkartierung als Erholungswald Stufe 2 
dargestellt. Vorgesehene Straßenplanungen würden den Wald vollends zur Kulisse degradieren und die Landschaft weiter 
zerschneiden.
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und Fotos immer an der 
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I

Siedlungsfläche (überwiegend 
gewerbliche Nutzung) Bestand

Regionalplanerisch abgestimmter 
Bereich für Siedlungserweiterung

Schutzbedürftiger Bereich für die 
Erholung, Erholungsgebiet

Schutzbedürftiger Bereich für die 
Forstwirtschaft

Schutzbedürftiger Bereich für 
Naturschutz und 
Landschaftspflege

Überschwemmungsgefährdete
Siedlungsgebiete

Flächenhaftes Naturdenkmal

Schwerpunkt für Industrie, 
Gewerbe und gewerblich 
orientierte Dienstleistungen

Im Regionalplan 2003 heißt es in der Begründung zu den Schutzbedürftigen 
Bereichen für die Erholung unter Plankapitel 3.3.4.2: Die Schutzbedürftigen 
Bereiche für die Erholung bezeichnen die Vorrangräume für Erholung. In ihnen 
haben die Belange der Erholung höheres Gewicht als in den nicht als 
Schutzbedürftige Bereiche für die Erholung ausgewiesenen Räumen.

Regionalplan der Region Mittlerer 
Oberrhein, 2003.

Im Regionalplan 2003 heißt es Plankapitel 3.3.3.2: Die Schutzbedürftigen Bereiche für die Forstwirtschaft sind für die 
waldbauliche Nutzung sowie für die Erfüllung von Schutz- und Erholungsfunktionen zu sichern.
Die Inanspruchnahme der Schutzbedürftigen Bereiche für die Forstwirtschaft für Verkehrsanlagen oder Leitungen sowie für 
Vorhaben, die aufgrund besonderer Standortanforderungen nur außerhalb des Siedlungsbestandes errichtet werden können, 
ist in begründeten Fällen möglich, wenn keine Alternativen mit geringer Belastung der Forstwirtschaft zur Verfügung stehen. 
Andere als die o.g. bauliche Nutzung sind ausgeschlossen. 
In der Begründung heißt es weiter: ... Gleichzeitig bildet der erschlossene, gepflegte und frei begehbare Wald eine wichtige 
Voraussetzung für die Erholung und den Fremdenverkehr. Die Schutzbedürftigen Bereiche sollen gesichert und nicht bebaut 
werden.

Schutzbedürftiger Bereich für 
die Forstwirtschaft

Schutzbedürftiger Bereich für 
die Erholung, Erholungsgebiet

Schutzbedürftiger Bereich für 
die Landwirtschaft, Stufe II

Siedlungsfläche für Industrie 
und Gewerbe

Im Regionalplan aus dem Jahre
1992  ist das Gewerbegebiet 
Gölshausen noch wesentlich 
kleiner dargestellt. Die hohe 
Wertigkeit und Empfindlichkeit 
d e s  s p ä t e r  ü b e r b a u t e n  
beziehungsweise im Fall Rüdtwald 
zur Abholzung und Bebauung 
vorgesehenen Gebiets, wird durch
die Festsetzungen der Schutz-
bedürftigen Bereiche für die Land-
wirtschaft Stufe 2 sowie Forst-
wirtschaft und Erholung sichtbar.

Regionalplan der Region Mittlerer 
Oberrhein, 1992.

Das Beispiel macht deutlich, wie festgelegte regionalplanerische Ziele im Laufe der Jahre aufgeweicht (Erholung ist nicht 
mehr verbindlich) oder großflächig zurück genommen werden.

Die Stadt Bretten hat in den letzten Jahren

� 24. Mai 2000:  •Diedelsheimer HöheŽ, Grünzäsur wurde zurück genommen.
� 10. April 2001: •Gewerbegebiet Gölshausen V. BauabschnittŽ, Schutzbedürftiger Bereich für die Landwirtschaft wurde

zurück genommen.

 Für die Rüdtwald-Flächen bestehen Festsetzungen im Regionalplan
(s.o.). Die geplanten forstlichen Ausgleichsflächen befinden sich größtenteils innerhalb der Landwirtschaftlichen Vorrangflur
Stufe 1. Bei Umwandlung dieser Flächen in Wald ist ebenfalls ein Zielabweichungsverfahren oder eine Regionalplan-Änderung
erforderlich.
Nach § 24 LplG, Zielabweichungsverfahren:

zwei Zielabweichungsverfahren beantragt, die auch in ihrem Sinne positiv 
abgeschlossen wurden.

Zwei weitere Zielabweichungsverfahren oder eine Änderung des Regionalplans würde bei Inanspruchnahme des Rüdtwaldes 
für die Gewerbegebietserweiterung erforderlich werden.

 •Die höhere Raumordnungsbehörde kann  auf Antrag eine 
Abweichung von einem Ziel der Raumordnung zulassen, wenn die Abweichung unter raumordnerischen Gesichtspunkten 
vertretbar ist und die Grundzüge der Planung nicht berührt werdenŽ.

in einem Einzelfall
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Das Gewerbegebiet Gölshausen wurde immer wieder erweitert (bisher sind 5 Bauabschnitte verwirkl icht).
Auch schon frühere B a u a b s c h n i t t e  w a r e n  d a b e i  u m s t r i t t en :

BeimII. Bauabschnitt wurde
 Ein Eigens dafür angelegter Ersatzlaichtümpel fiel schon nach kurzer Zeit einer weiteren 

Baumaßnahme zum Opfer.

das Laichgebiet von Gelbbauchunke und Laubfrosch durch Überbauung und ohne wirkungsvolle 
Ausgleichsmaßnahmen zerstört.

Eine Missachtung der Träger öffentlicher Belange erfolgte beim IV. Bauabschnitt. So wurde ein Teil der geplanten 
Erweiterungsfläche des Gewerbegebiets bereits am 3. Juli 1998 an eine Firma verkauft , obwohl die offizielle Anhörung der 
Träger öffentlicher Belange gemäß §4 Abs. 1 BauGB und gleichzeitiger öffentlicher 

war (Fristsetzung für Stellungnahmen bis 6. Juli 1998).
Die Erweiterungsfläche wies gute Ackerböden auf und war im Regionalplan als Vorbehaltsflur für die Landwirtschaft 
ausgewiesen. Die Stadt Bretten kaufte zunächst die erforderlichen Flächen auf und leitete dann das Bebauungsplanverfahren
ein.

Auslegung des Bebauungsplan-Entwurfs 
noch nicht abgeschlossen 

Für den Bauabschnitt V war im Jahr 2001 ein Zielabweichungsverfahren nach §10 Abs. 3 LPlG (neu: §24) erforderlich. Dieses 
Verfahren, das für Einzelfälle vorgesehen ist, wurde durchgeführt, da schutzbedürftige Bereiche für die Landwirtschaft der 
Stufe 1 betroffen waren.Dies war bereits das zweite erforderliche Zielabweichungsverfahren binnen kürzester Zeit.

Ohne Beispiel ist allerdings die jetzt geplante Erweiterung des 
Gölshausener Gewerbegebiets in den im Naturpark Stromberg-
Heuchelberg liegenden Rüdtwald. Für diesen Mischwald sind 
Vorkommen des stark gefährdeten Mittelspecht, der als gefährdet
eingestuften Waldschnepfe und des nach Anhang IV der FFH-
Richtlinie geschützten und stark gefährdeten Springfroschs 
nachgewiesen. Der Rüdtwald wird im Teilgutachten Amphibien 
der UVS für den waldarmen Kraichgau als Bindeglied zwischen 
den Populationen des Oberrheingrabens und dem Strom- und 
Heuchelberggebiet beschrieben.
Die ersten Planungen sahen eine Abholzung des wertvollen 
Waldbestandes in einer Größenordnung von 80 ha (2000) bei 
einer Gesamtfläche des Rüdtwaldes von 140 ha vor. Nach heftigen 
Bürgerprotesten wurde die abzuholzende Fläche zunächst auf 40 
(Sept. 2003), später weiter auf 22 Hektar reduziert. Die Gegner 
des Projektes befürchten, dass nach und nach weiterer Wald
geopfert werden soll. 

 Die 
Ausführungen des Oberbürgermeisters •Zunächst geht es um die 
Schaffung von Planungsrecht, noch lange nicht um den Einsatz 
des ersten BaggersŽ dürften für die Aktivisten und 
unterzeichnenden Bürger kein Trost sein, solange die Stadt an 
ihren Plänen festhält. 

Trotz 6000 gesammelter Unterschriften 
•pro RüdtwaldŽ kam es nicht zum Bürgerentscheid.

Auszüge aus dem Schreiben der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe vom 20.08.1992 zum 
III. Bauabschnitt:

Heftige Proteste aus der Bevölkerung (16.09.2003) und die 
Gründung einer Bürgerinitiative waren die Antwort auf die 
städtischen Pläne.
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Foto links:
Die riesige Halle der erst 1998 aus 
Mühl-acker angeworbenen Firma 
UNIDEK im Bildhintergrund steht fast 
komplett leer.

 Das 
Unternehmen reiht sich in die nicht 
unbeträchtliche Liste der insolventen 
Firmen (VOTEC, BRUNNER, KAISER 
Pressen und Autohändler) des 
Gewerbegebietes ein. 

Von den versprochenen 
200 Arbeitsplätzen wurden kurzzeitig 
maximal 20 verwirklicht.

Foto links:
Bestehende Gewerbe-
gebiete Gölshausen 
(Bauabschnitte I - IV) 
und •In den Lang-
wiesenŽ.
Die geplante Erweiter-
ung des Gewerbe-
gebietes erstreckt sich 
bis zum roten Pfeil in 
den Rüdtwald.

Wegen Problemen mit 
dem Oberf lächen-
wasser ist der Ort-
schaftsrat von Göls-
hausen strikt gegen 
jegliche Erweiterung 
des Gewerbegebietes. 
Insbesondere be i
teilweiser Abholzung 
d e s  R ü d t w a l d e s  
werden zusätzliche 
Hochwassergefahren
erwartet.

Foto unten: 
Laut Standortinformationssystem der 
IHK gibt es im Gewerbegebiet noch 
2,5 ha freie Flächen (Stand Okt. 2004). 
Hinzu kommen die Anwesen der 
insolventen Unternehmen.

Foto links: Bautafel zum V. Bauabschnitt. Am linken 
Bildrand einer der vielen abgestorbenen Bäume auf der 
Ausgleichsfläche unmittelbar neben der B 293.

Gölshausen
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Fotos rechts unten und rechts: Das Gebäude steht zum 
Verkauf. Die großen Hallen gehören der insolventen 
Firma UNIDEK und stehen großteils leer.

Foto unten: Naturdenkmal, •AmphibienstationŽ mit 
ehemaligen Vorkommen von Laubfrosch und 
Gelbbauchunke umgeben von versiegelten Flächen.
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Von 1993 bis 2001 ist die Siedlungs- und Verkehrsfläche der Stadt Bretten um 71 ha (6,6%) gewachsen (Landesamt für 
Statistik). Eine andere Statistik kommt auf rund 160 ha in den Jahren 1992 bis 2002 (Badische Neueste Nachrichten vom 
08.02.2003). Der Anteil der Siedlungs- und Verkehrsfläche im Gemeindegebiet betrug 2001 16% und lag damit um rund 20% 
über dem Landesdurchschnitt.
Die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer hat im Zeitraum von 1994 bis 2002 um 1.317 (14,5%) 
zugenommen.
Aktuell (Stand 10/2004) werden in direkter Nachbarschaft zu Bretten (Knittlingen, Gondelsheim und Oberder-
dingen/Flehingen ) 54 ha freie Gewerbeflächen überregional im Internet angeboten. Im Gewerbegebiet ŒGölshausen• sind 
noch 2,5 ha frei, zuzüglich der Flächen der  insolventen Firmen.

5 ha

20 ha

29,3 ha

Bretten

Gondelsheim

Knittlingen

Oberderdingen/
Flehingen

10 km

km
6

4 km

Alternativen vorhanden
Zur nochmaligen Erweiterung des Gewerbegebiets gibt es Alternativen. In einer Umweltverträglichkeitsstudie zur 
Gewerbeentwicklung in Bretten (2003) wurden insgesamt drei Standorte untersucht. Dabei schnitt die Rüdtwald-Variante in 
der Gesamtbewertung des Risikos mit hoch bis sehr hoch und damit am schlechtesten ab. Insbesondere bei den Schutzgütern 
Pflanzen/Tiere und Boden aber auch Mensch/Wohnen/Erholung und Landschaftsbild sei mit erheblichen und nachhaltigen 
Beeinträchtigungen zu rechnen.
Auch der Regionale Planungsverband stellt fest, dass keine der in der UVS untersuchten Optionen ohne erhebliche 
Schwierigkeiten realisierbar ist. Vor einer richtungsweisenden Entscheidung für die weitere Entwicklung im Mittelbereich
Bretten, sollten nach seiner Auffassung die Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit ausgeschöpft werden, für 
die noch erhebliche Potenziale bestünden.
Erste Verhandlungen zur  Gründung einer Wirtschaftsförderungsgesellschaft  für den Mittelbereich Bretten und benachbarter 
Enzkreiskommunen, mit dem Ziel eines gemeinsamen Flächenmanagements, haben stattgefunden. •Eigentlich haben auch 
alle erkannt, dass Wettbewerb zwischen den Gemeinden dem Mittelbereich mehr schadet als hilftŽ. Allerdings wird hierbei die 
Sichtweise Brettens als nicht förderlich kritisiert, da nicht von Eigenbedarf, sondern von Eigenentwicklung gesprochen wird.
Damit wird auch die Ansiedlung neuer Betriebe auf der eigenen Gemarkung möglich, was der eigentlichen Zielsetzung 
widerspricht (Badische Neueste Nachrichten vom 26.09.2003).
Die Stadt Bretten könnte sich nach Auskunft des Oberderdinger Bürgermeisters sofort am bereits verwirklichten 
Interkommunalen Gewerbegebiet in Flehingen beteiligen.

Grafik links:
In unmittelbarer Nachbarschaft zu Bretten werden ,
zum Teil in Interkommunalen Gewerbegebieten vorgehalten. Im Umkreis von 20 km 
um Bretten sind es 293 ha (Daten aus  Stand Okt. 2003 und 
Auskunft Oberderdinger Bürgermeister). 

Zusätzlich plant die Stadt Knittlingen unmittelbarer anschließend an das 
Brettener Gemeindegebiet ein 

54 ha freie Gewerbeflächen

Gewerbegebiet mit 60 ha, das auf 35 ha 
interkommunal betrieben werden soll.

www.bw-sis.ihk.de,

Enormer Flächenverbrauch in Bretten
Dabei entfielen 55 ha auf Gewerbegebiete, 42 

ha auf Wohnbebauung, 26 auf die Umgehungsstraße Gölshausen und 38 ha auf Sonstige Nutzungen. Für die kommenden Jahre
wurde vom Gemeinderat weiterer Flächenverbrauch vorgesehen, zum Beispiel sind dies allein 80 ha für Wohnbebauung und 37 
ha landwirtschaftliche Nutzfläche für einen Freizeitpark (ursprünglich Landesgartenschau geplant). Sollten die geplanten 
Straßenbaumaßnahmen verwirklicht werden, würde dies zusätzlich noch erhebliche Versiegelungen mit sich bringen 
(Zusammenstellung des Bürgerarbeitskreises Bretten).
Damit verzeichnet Bretten eine Siedlungs- und Verkehrsfläche bezogen auf die Einwohnerzahl von 408 qm/Einwohner. Zum 
Vergleich Backnang 293, Esslingen/Neckar 202, Göppingen 318, Nürtingen 298, Baden-Baden 372 qm/Einwohner (Daten aus 

 basierend auf Zahlen des Statistischen Landesamtes).

In den Jahren 1992-2002 fand in Bretten ein Flächenverbrauch von 160 ha statt. 

www.bak-bretten.de

Umstrittene Planungen zu einem Fachmarktzentrum
Auch in anderer Sicht sorgt die Stadt Bretten für Aufsehen. Derzeit läuft das Raumordnungsverfahren zur Errichtung eines 
Fachmarktzentrums am Stadtrand. Auf den 10.000 Quadratmetern Verkaufsfläche sind Lebensmittel- und 
Bekleidungsgeschäfte, und jeweils ein Drogeriemarkt, Schuh- und Sportgeschäft vorgesehen.Von den erwarteten 30 Millionen 
Euro Gesamtumsatz gehen Berechnungen zufolge rund 12,8 Millionen zu Lasten des Brettener Einzelhandels. Das Projekt 
erntet zum Teil harsche Kritik, Œdie Stadt Bretten hat das Augenmaß verloren und der Oberbürgermeister schießt über das Ziel 
hinaus•, wird ein CDU-Fraktionsvorsitzender aus Mühlacker in der Pforzheimer Zeitung vom 14.05.2004 zitiert. Abgelehnt wird
das Projekt unter anderem von der Vereinigung Brettener Unternehmen und vom benachbarten Regionalverband
Nordschwarzwald.  Paradoxerweise  lehnt die Stadt Bretten Planungen der 15 km entfernten Stadt Bruchsal zu einem 
Einkaufszentrum ab.

Neue Gewerbeflächen  -  für  wen?
Bebaubare Grundstücke und leerstehende Hallen im bestehenden Gewerbegebiete und das große Angebot an sofort 
verfügbaren Flächen in der Umgebung von Bretten, lassen die Frage aufkommen, für wen in wirtschaftlich schlechten Zeiten
überhaupt neue Gewerbeflächen entwickelt werden sollen. So stellt ein Gemeinderatsmitglied in den Badische Neueste 
Nachrichten vom 01.04.2004 fest: ŒDer Bedarf ist nicht nachgewiesen•.
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